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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Klinger als Vorsitzenden

sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Flossmann, Dr. Baumann und die Hofrätinnen des Obersten

Gerichtshofes Dr. Hurch und Dr. Kalivoda als weitere Richter in der Grundbuchssache der Antragstellerin Stadt G*****,

vertreten durch den Bürgermeister Alfred S*****, dieser vertreten durch Dr. Gerald R*****, betre7end Eintragungen

im Grundbuch *****, infolge Revisionsrekurses der Antragstellerin gegen den Beschluss des Landesgerichtes für

Zivilrechtssachen Graz vom 23. Oktober 2000, AZ 4 R 286/00h, mit dem der Beschluss des Bezirksgerichtes für

Zivilrechtssachen Graz vom 5. Juni 2000, TZ 6362/00, bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen.

Text

Begründung:

Das Rekursgericht hat seine die erstgerichtliche Abweisung des Eintragungsbegehrens bestätigende Entscheidung ua

damit begründet, dass dem vorgelegten Bescheid des Baurechtsamtes der Stadt Graz vom 17. 4. 1991, GZ A 17-K-

6.734/1991-1, soweit er die seinerzeitige Grundeigentümerin zur unentgeltlichen und lastenfreien Abtretung eines

Grundstückes an die Stadt G***** verpBichtete, die Eigenschaft eines gerichtlich vollziehbaren Ausspruchs iSd § 33

Abs 1 lit d GBG und damit einer einverleibungsfähigen Urkunde fehle. Gegen diesen Abweisungsgrund bringt die

Revisionsrekursweberin nichts vor. Ihre Rechtsmittelausführungen erschöpfen sich im Wesentlichen darin, dass die im

fraglichen Widmungsbescheid enthaltene AuBage der Grundabtretung dem § 6 der stmk BauO 1968 entspreche und

der Bescheid selbst wegen seiner dinglichen Wirkung auch die Rechtsnachfolger der seinerzeitigen Adressatin - die

nunmehrigen Mit- und Wohnungseigentümer der Liegenschaft - binde. Diese Fragen stellen sich jedoch nicht.Das

Rekursgericht hat seine die erstgerichtliche Abweisung des Eintragungsbegehrens bestätigende Entscheidung ua damit

begründet, dass dem vorgelegten Bescheid des Baurechtsamtes der Stadt Graz vom 17. 4. 1991, GZ A 17-K-6.734/1991-

1, soweit er die seinerzeitige Grundeigentümerin zur unentgeltlichen und lastenfreien Abtretung eines Grundstückes

an die Stadt G***** verpBichtete, die Eigenschaft eines gerichtlich vollziehbaren Ausspruchs iSd Paragraph 33, Absatz

eins, Litera d, GBG und damit einer einverleibungsfähigen Urkunde fehle. Gegen diesen Abweisungsgrund bringt die

Revisionsrekursweberin nichts vor. Ihre Rechtsmittelausführungen erschöpfen sich im Wesentlichen darin, dass die im

fraglichen Widmungsbescheid enthaltene AuBage der Grundabtretung dem Paragraph 6, der stmk BauO 1968
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entspreche und der Bescheid selbst wegen seiner dinglichen Wirkung auch die Rechtsnachfolger der seinerzeitigen

Adressatin - die nunmehrigen Mit- und Wohnungseigentümer der Liegenschaft - binde. Diese Fragen stellen sich

jedoch nicht.

Rechtliche Beurteilung

Es entspricht der herrschenden Judikatur und Lehre, dass Urkunden nur dann die Eigenschaft eines gerichtlich

vollziehbaren Ausspruchs einer ö7entlichen Behörde haben und damit gemäß § 33 Abs 1 lit d GBG zur

grundbücherlichen Einverleibung eines Rechts führen können, wenn sie eine darauf abzielende gerichtliche Exekution -

konkret eine Exekutionsführung nach § 350 EO - gestatten (SZ 44/15; RPBSlgG 1419; vgl Feil, GBG3, Rz 4 zu § 33). Der

Erwerber des einzutragenden Rechts hat dann die Wahl, direkt beim Grundbuchsgericht um die Einverleibung

anzusuchen oder sie über das Exekutionsgericht zu erzwingen (vgl SZ 8/294; JBl 1936, 172; EvBl 1954/398; SZ 66/87;

RPBSlgG 2426; Hinteregger in Schwimann2, Rz 2 zu § 436 ABGB). Für einen auf den Bescheid einer

Verwaltungsbehörde gegründeten Anspruch besteht diese Möglichkeit dann, wenn die Exekution durch gesetzliche

Bestimmungen den Gerichten überwiesen ist (§ 1 Z 10 EO). Das tri7t auf eine gemäß § 6 stmk BauO 1968 anlässlich

einer Baulandwidmung ausgesprochene VerpBichtung des Grundeigentümers zur unentgeltlichen und lastenfreien

Abtretung eines Grundstücks oder von Grundstücksteilen ins ö7entliche Gut (der die Gemeinde innerhalb von fünf

Jahren durch einen Akt der Übernahme zu entsprechen hat) nicht zu. Selbst als Maßnahme der Enteignung lässt die in

einem selbständigen Bescheid oder als AuBage der Baulandwidmung ausgesprochene VerpBichtung des

Widmungswerbers zur Grundabtretung das Eigentum der Gemeinde an der abzutretenden GrundBäche nicht schon

mit der Rechtskraft der verwaltungsbehördlichen Entscheidung entstehen (4 Ob 522/89 mwN; vgl 5 Ob 254/99k). Eine

auf § 6 der stmk BauO 1968 (vgl jetzt § 14 des stmk BauG) gegründete VerpBichtung zur Grundabtretung setzt sogar

eine besondere Rechtshandlung des Grundeigentümers voraus, und zwar nach den Vorstellungen des

Landesgesetzgebers (neben der Lastenfreistellung) o7enbar die Ausstellung einer verbücherungsfähigen Urkunde,

weil nur so wirksam dem gesetzlichen Vorbehalt einer Übernahme der abzutretenden GrundBäche durch die

Gemeinde entsprochen werden kann. Diese Leistung ist auf Grund des mit der Vollstreckbarkeitsbestätigung

versehenen Bescheides, der die VerpBichtung zur Grundabtretung ausspricht, zwar erzwingbar, aber nur durch die

Androhung und Verhängung von Zwangsstrafen nach § 5 VVG (VwGHSlg A 8378; Hauer/Trippl, Steiermärkisches

Baurecht, Anm 10 zu § 14 BauG; vgl BauSlg 173). Eine gerichtliche Exekution, die zur Abgabe einer

Aufsandungserklärung des zur Grundabtretung VerpBichteten und damit gemäß § 350 EO zur sofortigen

grundbücherlichen Eintragung des Eigentumsrechts der Antragstellerin führen könnte, ist im Gesetz nicht vorgesehen.

Die daraus schon vom Rekursgericht gezogene Schlussfolgerung, der dem gegenständlichen Eintragungsgesuch

angeschlossene Bescheid erfülle nicht die Anforderungen, die § 33 Abs 1 lit d GBG an eine einverleibungsfähige

Urkunde stellt, ist daher durch die Judikatur gedeckt und wurde auch durch die Rechtsmittelausführungen nicht in

Frage gestellt.Es entspricht der herrschenden Judikatur und Lehre, dass Urkunden nur dann die Eigenschaft eines

gerichtlich vollziehbaren Ausspruchs einer ö7entlichen Behörde haben und damit gemäß Paragraph 33, Absatz eins,

Litera d, GBG zur grundbücherlichen Einverleibung eines Rechts führen können, wenn sie eine darauf abzielende

gerichtliche Exekution - konkret eine Exekutionsführung nach Paragraph 350, EO - gestatten (SZ 44/15; RPBSlgG 1419;

vergleiche Feil, GBG3, Rz 4 zu Paragraph 33,). Der Erwerber des einzutragenden Rechts hat dann die Wahl, direkt beim

Grundbuchsgericht um die Einverleibung anzusuchen oder sie über das Exekutionsgericht zu erzwingen vergleiche SZ

8/294; JBl 1936, 172; EvBl 1954/398; SZ 66/87; RPBSlgG 2426; Hinteregger in Schwimann2, Rz 2 zu Paragraph 436,

ABGB). Für einen auf den Bescheid einer Verwaltungsbehörde gegründeten Anspruch besteht diese Möglichkeit dann,

wenn die Exekution durch gesetzliche Bestimmungen den Gerichten überwiesen ist (Paragraph eins, Zi7er 10, EO). Das

tri7t auf eine gemäß Paragraph 6, stmk BauO 1968 anlässlich einer Baulandwidmung ausgesprochene VerpBichtung

des Grundeigentümers zur unentgeltlichen und lastenfreien Abtretung eines Grundstücks oder von Grundstücksteilen

ins ö7entliche Gut (der die Gemeinde innerhalb von fünf Jahren durch einen Akt der Übernahme zu entsprechen hat)

nicht zu. Selbst als Maßnahme der Enteignung lässt die in einem selbständigen Bescheid oder als AuBage der

Baulandwidmung ausgesprochene VerpBichtung des Widmungswerbers zur Grundabtretung das Eigentum der

Gemeinde an der abzutretenden GrundBäche nicht schon mit der Rechtskraft der verwaltungsbehördlichen

Entscheidung entstehen (4 Ob 522/89 mwN; vergleiche 5 Ob 254/99k). Eine auf Paragraph 6, der stmk BauO 1968

vergleiche jetzt Paragraph 14, des stmk BauG) gegründete VerpBichtung zur Grundabtretung setzt sogar eine

besondere Rechtshandlung des Grundeigentümers voraus, und zwar nach den Vorstellungen des Landesgesetzgebers

(neben der Lastenfreistellung) o7enbar die Ausstellung einer verbücherungsfähigen Urkunde, weil nur so wirksam
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dem gesetzlichen Vorbehalt einer Übernahme der abzutretenden GrundBäche durch die Gemeinde entsprochen

werden kann. Diese Leistung ist auf Grund des mit der Vollstreckbarkeitsbestätigung versehenen Bescheides, der die

VerpBichtung zur Grundabtretung ausspricht, zwar erzwingbar, aber nur durch die Androhung und Verhängung von

Zwangsstrafen nach Paragraph 5, VVG (VwGHSlg A 8378; Hauer/Trippl, Steiermärkisches Baurecht, Anmerkung 10 zu

Paragraph 14, BauG; vergleiche BauSlg 173). Eine gerichtliche Exekution, die zur Abgabe einer Aufsandungserklärung

des zur Grundabtretung VerpBichteten und damit gemäß Paragraph 350, EO zur sofortigen grundbücherlichen

Eintragung des Eigentumsrechts der Antragstellerin führen könnte, ist im Gesetz nicht vorgesehen. Die daraus schon

vom Rekursgericht gezogene Schlussfolgerung, der dem gegenständlichen Eintragungsgesuch angeschlossene

Bescheid erfülle nicht die Anforderungen, die Paragraph 33, Absatz eins, Litera d, GBG an eine einverleibungsfähige

Urkunde stellt, ist daher durch die Judikatur gedeckt und wurde auch durch die Rechtsmittelausführungen nicht in

Frage gestellt.

Damit erweist sich der Revisionsrekurs gemäß § 126 Abs 2 GBG iVm § 14 Abs 1 AußStrG als unzulässig. Auf weitere

Abweisungsgründe, mögen sie auch bisher vom Obersten Gerichtshof nicht behandelte Rechtsfragen aufgreifen, ist

nämlich im besonderen Fall - auch wenn ansonsten gemäß § 95 Abs 3 GBG alle Gründe anzugeben sind, die der

Bewilligung eines Eintragungsgesuches entgegenstehen - nicht einzugehen, weil eine Wiederholung des

Grundbuchsgesuches auf Grundlage des Bescheides vom 17. 4. 1991 ohnehin nicht in Betracht kommt (RIS-Justiz

RS0060544).Damit erweist sich der Revisionsrekurs gemäß Paragraph 126, Absatz 2, GBG in Verbindung mit Paragraph

14, Absatz eins, AußStrG als unzulässig. Auf weitere Abweisungsgründe, mögen sie auch bisher vom Obersten

Gerichtshof nicht behandelte Rechtsfragen aufgreifen, ist nämlich im besonderen Fall - auch wenn ansonsten gemäß

Paragraph 95, Absatz 3, GBG alle Gründe anzugeben sind, die der Bewilligung eines Eintragungsgesuches

entgegenstehen - nicht einzugehen, weil eine Wiederholung des Grundbuchsgesuches auf Grundlage des Bescheides

vom 17. 4. 1991 ohnehin nicht in Betracht kommt (RIS-Justiz RS0060544).

Anmerkung

E61501 05A00661

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2001:0050OB00066.01V.0327.000

Dokumentnummer

JJT_20010327_OGH0002_0050OB00066_01V0000_000

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/gbg/paragraf/126
https://www.jusline.at/gesetz/gbg/paragraf/95
https://www.jusline.at/entscheidung/414255
https://www.jusline.at/entscheidung/414255
http://www.ogh.gv.at
file:///

	TE OGH 2001/3/27 5Ob66/01v
	JUSLINE Entscheidung


